
Zeitschrift: Das Rote Kreuz : offizielles Organ des Schweizerischen Centralvereins
vom Roten Kreuz, des Schweiz. Militärsanitätsvereins und des
Samariterbundes

Herausgeber: Schweizerischer Centralverein vom Roten Kreuz

Band: 11 (1903)

Heft: 17

Artikel: Über den Jahresbericht des Schweiz. Centralvereins vom Roten Kreuz
pro 1902/03

Autor: Kuhn, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-545542

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-545542
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Nr. 17. — XI. Jahrgang. 1. September 1903.

ote Firert)
Abonnement-

Für die Schweiz, jährlich Z Fr,

Für das Ausland - jährlich 4 Fr,
Preis der einzelnen Nummer iiv Cts,

17"
Ilnscrtlonoprels:

(per ein paltige Petitzeile):
Für die Schweiz 3ll iZ

Für das Ausland 40
Reklamen:

1 Fr. — per Redaktionszeile,

"X!

Offizielles Orgcrn und Eigentum
des schweiz. Ctiltràmins vom Koten Kreuz, des schmelz. Militärsanitiitsvereins

und des schweizerischen Sumariterbundes.

Korrespondenzblatt für Krankenvercine und Krankenmodilienmagazine.

Gvfrtpeint am 1. und 15. fodeu Monats.
Redaktion t Schweizerisches Centralsckretariat für freiwillige» Sanitätsdienst (Nr. W. Sahli), Bern.

Alle die Administration betreffenden Mitteilungen, Abonnemente, Reklamationen:c, sind zu richten an
Hrn. Louis Cramer, Plattenstraße 28, Zürich V.

Annoncen nehmen entgegen die Administration in Zürich und die Buchdruckerei Schüler à Cie, in Viel,

if»Itali» liber den Jahresbericht des Schweiz, Centralvereins vom Roten Kreuz pro W0S/VS, Bon Ed. Kühn, e»nü. jur.,
FNIjUtt. Zürich, — Wie schützt man sich gegen die Gefahren des Kreuzotterbisses? Bon Dr, Georg Buschan, Stettin (Schluß),
— Pasteur'sches Institut in Bern, — AuS den Bereinen, — Vermischtes, — Anzeigen,

Über den Jahresbericht des Schweiz. Centralvereins vom Noten Kreuz

pro 1902/03.
Von Ed. Kühn, oaucl. gur., Zürich.

Die Entwicklung des freiwilligen Hülfswesens in der Schweiz ist in ein neues erfreu-
liches Stadium eingetreten seit Erlaß desBundesbesch lusses vom 25. Juni 1903,
welcher den Ausbau der freiwilligen Sanitätshülfe und den Anschluß derselben an die mili-
lärische Sanität im Kriege zum Ziele hat. Es muß dieser Beschluß für unsere in der frei-
willigen Hülse tätigen Organisationen eine hohe Genugtuung sein, ein Zutrauensvotum,
zugleich aber auch ein ernster Ansporn, sich dieses Vertrauens seitens unserer eidgenössischen

Behörden würdig zu erzeigen, unentwegt auf die hohen und schönen Ziele zuzusteuern, zum
Wohle unserer in den Kampf ziehenden Brüder, zu Nutz und Frommen unseres lieben Vater-
landes. Besonders stolz auf die neue Errungenschaft darf das Note Kreuz sein, dem durch
obigen Beschluß die alleinige Vertretung beim Bunde eingeräumt wird. Sei es nun
aber auch der Pflichten eingedenk, die seine Hegemonie über die Schwesterverbände ihm auf-
erlegt. Aus dem uns vorliegenden Jahresbericht pro 1902/03 gewinnen wir den Eindruck,
daß es wohl einige Persönlichkeiten sind, die unermüdlich tätig auf ihrem Posten stehen, daß
aber speziell in den Sektionen vielfach nicht in dem Maße gearbeitet wird, das man ihnen
nach Lage der Umstände zutrauen darf. Nicht mit Unrecht bemerkt der Berichterstalter: „Mit
dem Einkassieren der Jahresbeiträge hält kein Vorstand das Interesse seiner Mitglieder wach."

Aus der Direktion schieden der Präsident, Hr. Dr. Stähelin, und Hr. Dr. Kummer
aus, die seit der Reorganisation im Jahre 1834 dem Roten Kreuze vorgestanden sind. Neu
gewählt wurden Hr. Oberst v. Tscharner in Bern und Hr. Major Pestalozzi in Zürich.
Den Vorsitz führt der frühere Vizepräsident, Hr. Oberst Haggenmacher, sodaß nunmehr der
Sitz der Geschäftsleitung von Aarau nach Zürich verlegt ist.

Das erfreulichste Resultat der Bestrebungen der Direktion bilden die in oben erwähntem
Bundesbeschluß festgesetzten Subventionen von 20,000 Fr. und 25,000 Fr. Dieser
von weitem Blicke zeugende Beschluß unserer eidgen. Räte verdient auch hier gewürdigt und
herzlich verdankt zu werden. Diese finanzielle und moralische Unterstützung läßt die Aussicht
in die Zukunft für unsere Militärs etwas weniger trüb erscheinen; ist sie doch zur Organi-
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satíon, bezw. Erweiterung eines guten Sanitätsdienstes im Kriege bestimmt. Unsere Organi
sationen werden es sich zur hehren Pflicht und zur Ehre anrechnen, durch rationelle Verwen
dnng der erwähnten Kredite das Los der Verwundeten in möglichst hohem Maße zu erleichtern.

Durch die in Art. 2 des „Bundesbeschlusses betreffend die freiwillige Sanitätshülfe zu
Kriegszwecken" statuierte Bestimmung, daß der Bund mit sämtlichen zu unterstützenden Ver-
einen und Anstalten ausschließlich durch den Centralverein vom Roten Kreuz verkehre, wird
die Selbständigkeit der einzelnen Verbände in keiner Weise beeinflußt.
Diese Vorschrift ist formaler Natur und bedingt durch das Erfordernis der Einheitlichkeit in
der Behandlung der Geschäfte. Die Subventionierung geschieht auf zwei Arten. Für Ausbil-
dung und Bereithaltnng von beruflichem Krankcnpflegepersonal wird eine Subvention von
20,000 Fr. ansgerichtetet, eine weitere von 25,000 Fr. wird ausgesetzt für Ausbildung von
Personal und Bereitstellung von Material für den Transport- und Spitaldienst, sodann für
vorbereitenden Unterricht in Friedenszeiten (Samariterkurse, Kurse für häusliche Krankenpflege
und Gesundheitspflege, Felddienstübungen) und schließlich für Propaganda. Bei Bedürfnis
können diese Subventionen erhöht werden.

Es mag auf den ersten Blick etwas auffallend erscheinen, daß für die Ausbildung
von beruflichem Krankcnpflegepersonal eine beinahe gleich große Summe bewilligt
wird, wie für die anderen Ausgaben der freiwilligen Hülfe zusammen. Es muß aber daraus

hingewiesen werden, daß es für den Kriegsfall von sehr hoher Bedeutung ist, recht viel tüch-

tiges, geschultes Krankcnpflegepersonal zur Verfügung zu haben, das den zugezogenen Sama-
ritern und Samariterinnen leitend zur Seite stehen kann. Sodann kommt weiter in Betracht,
daß den einzelnen Sektionen des Roten Kreuzes und seiner Schwesterverbände weit eher pri-
vate finanzielle Unterstützung zuteil wird, da sie mit dem Publikum eher in Berührung kom-

men und ihre Leistungen diesem besser bekannt sind, als diejenigen des Verbandes selbst. Die
Veranstaltung von Felddienstübungen, von Kursen sür hänsliche Krankenpflege :c. ist weit

eher geeignet zu Propagandazwecken, als das stille Wirken einer Pflcgerinuenschnle.

Die Eingabe an den Bundesrat betreffend Erlaß eines Gesetzes gegen
den Mißbrauch des Roten Kreuzes ist in Nr. 15/1902 des Vcreinsorgaus abgedruckt

und sei hier nur der Vollständigkeit halber kurz darauf verwiesen.

In hervorragender Weise hat sich das Schweiz. Rote Kreuz an der Hülfeleistung
anläßlich des südafrikanischen Krieges beteiligt und sich dadurch nicht nur in den

Herzen des wackeren Burenvolkes ein Denkmal geschaffen, sondern auch dem Auslande gegen-
über wieder bewiesen, daß es, seinen Traditionen getreu, nicht müde wird, die Schrecken des

Krieges zu mildern und die geschlagenen Wunden zu lindern.

Der Centralverein umfaßte im Berichtsjahre 26 Sektionen und 16,291 Mitglie-
der gegen 21 Sektionen mit 14,876 Mitgliedern im Vorjahre, erfuhr also eine Vermehrung
um 2 Sektionen und 1115 Mitglieder.

Das Vermögen des Ceutralvercins ist von 92,052 Fr. 51 im Vorjahre gesunken

auf 88,618 Fr. 79 zu Ende dieses Rechnungsjahres, während die Kassen der einzelnen Sek-

tionen zusammen einen Vcrmögensbestand von 167,780 Fr. 16 aufweisen, d. h. eine Ver-

mehrung um 23,087 Fr. 75 gegenüber dem Vorjahr.
Der Bericht bedauert sodann die bemühende Tatsache, daß in sieben Kantonen daS

Rote Kreuz noch keinen Eingang gefunden habe (Thnrgau, Uri, Untcrwalden, Appenzell

J.-Rh, Freibnrg, Wallis nnd Tessin) und spricht sich sodann sehr entschieden für eine ver-

nünstige Dezentralisation ans, denn in den Sektionen pulsiere das eigentliche Leben des

Roten Kreuzes mit all' seinen lokalen und individuellen Details. Diese gesunde Anschauung
ist schon im letzten Berichte von der Direktion zum Ausdruck gebracht worden und haben wir
damals dessen Besprechung den Wunsch beigefügt: „Möchte dieses beherzigenswerte Wort auch

anderwärts offenes Ohr finden, wo man sonst gewohnt ist, das einzige Heil in einer recht

intensiven Centralisation zu suchen, und nicht bedenkt, daß dadurch die freie, schaffensfreudige

Initiative mancher Vereine nnd Vereinsvorstände gehemmt und lahmgelegt wird."
Ein anmutiges Bild entrollt uns dann der Berichterstatter, indem er die freundlichen

Beziehungen zu den Hülfs organisa tionen (Samariterbuud, Militärsanitätsverein,
Schweiz, gemeinnütziger Francnvcrcin) betont, n. a. speziell mit Bezug auf den Samariter-
bnnd ausführend: „Die Einsicht, daß das Rote Kreuz die Samariter sür seine Kriegsauf«
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gaben nötig hat, die Samariter aber die Unterstützung des Roten Kreuzes in den langen
Friedenszeiten sehr wohl brauchen können, hat jenes Gefühl der Zusammengehörigkeit in den

Bestrebungen und der Gemeinsamkeit in den Interessen gezeitigt, das die beste Gewähr für
ein enges und fruchtbares Zusammenarbeiten bietet, trotzdem beide Teile an ihrer berechtigten
Selbständigkeit festhalten." Was den Militärsanitäts verein anbetrifft, so ist er des»

wegen für das Rote Kreuz von nicht zu unterschätzender Bedeutung, weil viele seiner Mit»
glieder, besonders die Sanitätsuntcroffiziere, zu Hülfslehrern sehr geeignet sind. Dank den

Bemühungen des Centralvorstandes haben sich in 48 Sektionen des Schweiz, gemein-
nützigen Frauenvereins besondere Rot-Kreuz-Komitees gebildet, die sich speziell an der
Sache des Roten Kreuzes beteiligen wollen.

Die Rot-Kreuz-Pflegerinnenschule in Bern veröffentlicht nunmehr ihren dritten
Jahresbericht, umfassend die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember 1902. Das Schul-
komitee konstatiert, daß man getrost mit den Leistungen der Schule zufrieden sein dürfe. Der
Zudrang von Schülerinnen sei stetig im Wachsen begriffen, die Zahl der Anmeldungen so

groß, daß für jeden Kurs solche zurückgestellt werden müssen. Das Vermögen der Schule ist
in den drei Jahren des Bestehens bereits auf 5090 Fr. angewachsen.

Dem Jahresbericht sind zwei französische und eine deutsche Arbeit als Beilage beige-
geben. Die zwei ersten, betitelt: „Directions pour 1'or^anisatiou ot I'instaüaticm àRôpitaux
militaires cle la Droix lìoriAô" und „Directions pour l'installation et sexploitation cls

Magasins cle mobilier sanitaire" sind Übersetzungen der Beilagen zum Jahresbericht 1991/92,
die in vcrdankenswerter Weise durch Mitglieder des Samaritervcreins St. Immer besorgt
worden sind. Die deutsche Arbeit: „Das Rote Kreuz und die Krankenpflege," verfaßt vom
Centralsekrelär Dr. W. Sahli, behandelt eingehend, in welcher Weise sich das Schweiz. Rote
Kreuz im Gebiete der Krankenpflege betätigen kann und soll. Wir gedenken in einem beson-
dern Artikel auf die wichtige Arbeit zurückzukommen und machen hier nur die Mitteilung,
daß Separatabzüge der deutschen und französischen Arbeiten kostenlos durch das Cenlralsekretariat
(Hrn. Dr. W. Sahli) in Bern erhältlich sind.

5 .5.5 i,

Wie schützt man sich gegen die Gefahren des Kreuzotterbisses?
Eine hygieinisch-zoologische Plauderei von Dr. Georg Busch an, Stettin.

(Abdruck aus den „Blättern für Volksgesundheitspflegc".)

(Schluß.)

Wie verhält sich der Laie, wenn ihm das Unglück passiert, von einer
Kreuzotter gebissen zu werden? Vor allem heißt es hier nicht den Kopf verlieren
und sich von der mit dem Unfall verbundenen seelischen Aufregung in seinem Handeln nicht
beeinträchtigen lassen. Um eine Aufnahme des Giftes in die Vlutbahn zu verhindern, ist das

erste Erfordernis, das gebissene Glied möglichst dicht oberhalb der Bißstelle abzuschnüren;
schon der römische Arzt Celsus legte großes Gewicht auf diese Maßregel. Zu diesem Zwecke

nimmt man, was gerade zur Hand ist, ein Band (Strumpfband), einen Riemen, Hosenträger,
ein zusammengedrehtes Taschentuch oder etwas ähnliches. Dieses Abbinden darf aber nur ein

vorübergehendes sein, nur so lange dauern, bis man sicher ist, daß das Gift aus der Wunde

entfernt worden ist. Man erreicht dieses, indem man die Wunde zunächst kräftig ausdrückt,
sie auswäscht, event, mit einem sauberen Taschenmesser erweitert, so daß sie reichlich ausbluten
kann. Es ist auch empfohlen worden, sie mit dem Munde auszusangen oder von einem ande-

ren aussaugen zu lassen; indessen ist dieses Verfahren ein zweischneidiges Schwert. Denn ab-

solute Vorbedingung ist hierbei, daß die Lippen, die Zunge und das Zahnfleisch des Aus-
saugenden unversehrt sind; sobald nur die kleinste Stelle von der Oberhaut oder Schleimhaut
entblößt ist, findet das Gift eine Eingangspforte in den Kreislauf. Dr. Hirschhorn hat vor
wenigen Jahren (Wien. Med. Presse 1895, Nr. 39) einen in dieser Hinsicht recht belehren-
den Fall veröffentlicht. Ein Gendarm hatte einem Mädchen, das 19 Minuten vorher von
einer Kreuzotter gebissen worden war, die Wunde ausgesaugt; das Mädchen genas in acht

Tagen, bei dem Gendarmen aber traten im Verlaufe von zehn Minuten schmerzhafte Schwel-
lung der Kiefer und der Halsgegend ein und nach zwei Stunden epileptiforme Anfälle, die
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